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 Der Energieausweis 
Die Energieeffizienz von Wohngebäuden, aber auch anders genutzten Gebäuden, spielt in 
Zukunft auf dem Immobilienmarkt eine viel größere Rolle als bisher. So wie es bei 
technischen Geräten oder Autos längst an der Tagesordnung ist, mit sparsamem 
Energieverbrauch zu werben, wird Energieeffizienz auch bei Immobilien zu einem 
wichtigen Entscheidungskriterium. Dazu soll der Energieausweis beitragen. Ihn müssen 
Verkäufer oder Vermieter im Falle eines geplanten Verkaufs oder einer Vermietung den 
potenziellen Interessenten vorzeigen.

Für die Errichtung von Neubauten ist die Ausstellung von Energie- oder Wärmebedarfs-
ausweisen schon seit 1995 vorgeschrieben. Bei Vermietung oder Verkauf haben potenzielle 
Mieter oder Käufer seit dem 1. Juli 2008 das Recht, die Vorlage eines Energieausweises 
vom Eigentümer, Vermieter oder Verkäufer zu fordern. Dies galt für Häuser, die bis 1965 
gebaut wurden. Seit Anfang 2009 ist der Energieausweis in Vermietungs- und Verkaufsfällen 
auch bei allen übrigen Wohngebäuden Pflicht. Gewerbebauten und andere Gebäude, die 
nicht überwiegend dem Wohnen dienen, so genannte Nichtwohngebäude, benötigen seit Juli 
2009 einen Energieausweis. 

Der Energieausweis liefert Daten zur Energieeffizienz eines Gebäudes. Die Angaben im 
Energieausweis erlauben einen Vergleich mit typischen anderen Gebäuden. Der Energie-
ausweis gibt Anhaltspunkte für eine grobe Schätzung der künftig anfallenden Energiekosten 
für eine Wohnung oder ein Haus. Zukünftige Mieter oder Käufer können diese Information in 
ihre Miet- oder Kaufentscheidung einfließen lassen und sich angesichts steigender 
Energiepreise für eine sparsame Immobilie entscheiden. 

Für alle Energieausweise gilt: Sie sind ab Ausstellung zehn Jahre lang gültig. Eine 
Verlängerung ist nicht möglich. Sie müssen nur vorgelegt werden, wenn das Gebäude oder 
eine Einheit neu vermietet, verpachtet oder verkauft werden soll. Eigentümern, Verkäufern 
oder Vermietern, die einen Energieausweis nicht, nicht rechtzeitig oder unvollständig 
vorlegen, droht ein Bußgeld von bis zu 15.000 Euro. 

Bedarfs- oder Verbrauchsausweis für Wohngebäude 

Energiebedarfsausweis 

Für einen Energiebedarfsausweis legt der Fachmann die Bausubstanz und die 
Heizungsanlage des Gebäudes zugrunde. Aufgrund des energetischen Zustands des 
Gebäudes berechnet er die Energiemenge, die für Heizung, Lüftung, Klimatisierung und 
Warmwasserbereitung bei durchschnittlicher Nutzung benötigt wird. Grundlage der 
Berechnung sind die in der Energieeinsparverordnung vorgegebenen Berechnungs-
methoden. 

Gebäude, bei denen der Energiebedarfsausweis vorliegt, sind untereinander hinsichtlich des 
Primärenergiebedarfes vergleichbar. Das Nutzerverhalten wird bei der Erstellung des 
Energiebedarfsausweises nicht berücksichtigt. 

Energieverbrauchsausweis 

Der Energieverbrauchsausweis entsteht auf der Grundlage der erfassten Verbrauchsdaten 
der letzten drei Jahre, zum Beispiel anhand der Heizkostenabrechnungen. 
Witterungseinflüsse werden "herausgerechnet". Hier wird auch angegeben, ob die 
Warmwasseraufbereitung im Verbrauch enthalten ist. Die Bewertung eines Gebäudes im 
Verbrauchsausweis hängt auch vom individuellen Heizverhalten der Bewohner ab. 



Gebäude, bei denen ein Energieverbrauchsausweis vorliegt, sind untereinander nicht 
vergleichbar. 

Der Energieverbrauchsausweis spiegelt im Wesentlichen das Nutzerverhalten wider. 

Welcher der beiden Energieausweise ist zulässig? 

Wahlfreiheit zwischen den beiden Ausweisarten herrscht für alle Wohngebäude mit mehr 
als vier Wohneinheiten. 

Bei Wohngebäuden mit vier und weniger Wohneinheiten gilt die Wahlfreiheit, wenn 
entweder der Bauantrag ab dem 1. November 1977 gestellt wurde (also die 
Wärmeschutzverordnung von 1977 beachtet werden musste) oder das Wohngebäude 
trotz Bauantragstellung vor dem 1. November 1977 das Anforderungsniveau der 
Wärmeschutzverordnung von 1977 erfüllt (zum Beispiel durch spätere 
Modernisierungsmaßnahmen). Andernfalls dürfen für solche Wohngebäude nur 
Bedarfsausweise ausgestellt werden. 

Vorübergehend bestand unabhängig von den oben dargelegten Regelungen für alle 
Wohngebäude bis zum 30. September 2008 ein Wahlrecht zwischen dem Bedarfs- und 
dem Verbrauchsausweis. 

Sind die Voraussetzungen des Wahlrechts nicht erfüllt, darf der Energieausweisaussteller 
für ein Wohngebäude mit weniger als fünf Wohneinheiten nur einen Bedarfsausweis 
ausstellen. Hintergrund ist, dass in kleineren, energetisch nicht sanierten, alten 
Wohngebäuden das individuelle Heizverhalten den Gesamtenergieverbrauch deutlich stärker 
beeinflusst als in Wohnanlagen mit vielen Wohneinheiten. 

Im roten oder im grünen Bereich 

Entscheidend ist sowohl beim Bedarfs- als auch beim Verbrauchausweis, ob der Verbrauch 
eines Gebäudes im grünen oder im roten Bereich der Farbskala liegt. Grün bedeutet, dass 
wenig Energie für Heizung und Warmwasser benötigt wird; rot steht für eine schlechte 
Energiebilanz. 

Damit man einordnen kann, wo das betreffende Gebäude im Vergleich zu anderen Häusern 
steht, enthält der Energieausweis eine zweite Farbskala mit Vergleichswerten. Sie zeigt an, 
wie hoch typischerweise der Energiebedarf von verschiedenen Gebäudetypen vom 
Passivhaus bis hin zum unsanierten Mehrfamilienhaus ist. 

Modernisierungsempfehlungen 

In vielen Fällen sind Maßnahmen zur kostengünstigen energetischen Verbesserung des 
Gebäudes möglich. Sind solche Maßnahmen für einen Eigentümer wirtschaftlich, müssen 
dem Energieausweis entsprechende individuelle Modernisierungsempfehlungen beigefügt 
werden. 

Auch sie können von potenziellen Mietern und Käufern eingesehen werden. Mit ihrer Hilfe 
kann man sich einen Eindruck davon verschaffen, welche Modernisierungsmaßnahmen den 
Energiebedarf des Gebäudes deutlich verbessern würden. Da es sich lediglich um 
Empfehlungen handelt, gibt es für den Eigentümer keine Pflicht, sie umzusetzen. 



Auszug aus der Energieeinsparverordnung ( EneV ) vom 29.04.2009

Abschnitt 5
Energieausweise und Empfehlungen für die Verbesserung der
Energieeffizienz

§ 16 Ausstellung und Verwendung von Energieausweisen

(1) Wird ein Gebäude errichtet, hat der Bauherr sicherzustellen, dass ihm, wenn er zugleich Eigentümer 
des Gebäudes ist, oder dem Eigentümer des Gebäudes ein Energieausweis nach dem Muster der Anlage 6 
oder 7 unter Zugrundelegung der energetischen Eigenschaften des fertig gestellten Gebäudes ausgestellt 
wird. Satz 1 ist
entsprechend anzuwenden, wenn
1. an einem Gebäude Änderungen im Sinne der Anlage 3 Nr. 1 bis 6 vorgenommen oder
2. die Nutzfläche der beheizten oder gekühlten Räume eines Gebäudes um mehr als die Hälfte erweitert 
wird
und dabei unter Anwendung des § 9 Absatz 1 Satz 2 für das gesamte Gebäude Berechnungen nach § 9 
Abs. 2 durchgeführt werden. Der Eigentümer hat den Energieausweis der nach Landesrecht zuständigen 
Behörde auf Verlangen vorzulegen.

(2) Soll ein mit einem Gebäude bebautes Grundstück, ein grundstücksgleiches Recht an einem bebauten 
Grundstück oder Wohnungs- oder Teileigentum verkauft werden, hat der Verkäufer dem potenziellen 
Käufer einen Energieausweis mit dem Inhalt nach dem Muster der Anlage 6 oder 7 zugänglich zu machen, 
spätestens unverzüglich, nachdem der potenzielle Käufer dies verlangt hat. Satz 1 gilt entsprechend für 
den Eigentümer,
Vermieter, Verpächter und Leasinggeber bei der Vermietung, der Verpachtung oder beim Leasing eines 
Gebäudes, einer Wohnung oder einer sonstigen selbständigen Nutzungseinheit.

(3) Für Gebäude mit mehr als 1 000 Quadratmetern Nutzfläche, in denen Behörden und sonstige 
Einrichtungen für eine große Anzahl von Menschen öffentliche Dienstleistungen erbringen und die deshalb 
von diesen Menschen häufig aufgesucht werden, sind Energieausweise nach dem Muster der Anlage 7 
auszustellen. Der Eigentümer hat den Energieausweis an einer für die Öffentlichkeit gut sichtbaren Stelle 
auszuhängen; der Aushang kann auch nach dem Muster der Anlage 8 oder 9 vorgenommen werden.
(4) Auf kleine Gebäude ( Anmerkung: nicht mehr als 50 m² Nutzfläche ) sind die Vorschriften dieses 
Abschnitts nicht anzuwenden. Auf Baudenkmäler sind die Absätze 2 und 3 nicht anzuwenden.

§ 17 Grundsätze des Energieausweises

(1) Der Aussteller hat Energieausweise nach § 16 auf der Grundlage des berechneten Energiebedarfs 
oder des erfassten Energieverbrauchs nach Maßgabe der Absätze 2 bis 6 sowie der §§ 18 und 19 
auszustellen. Es ist zulässig, sowohl den Energiebedarf als auch den Energieverbrauch anzugeben.

(2) Energieausweise dürfen in den Fällen des § 16 Abs. 1 nur auf der Grundlage des Energiebedarfs 
ausgestellt werden. In den Fällen des § 16 Abs. 2 sind ab dem 1. Oktober 2008 Energieausweise für 
Wohngebäude, die weniger als fünf Wohnungen haben und für die der Bauantrag vor dem 1. November 
1977 gestellt worden ist, auf der Grundlage des Energiebedarfs auszustellen. Satz 2 gilt nicht, wenn das 
Wohngebäude 1. schon bei der Baufertigstellung das Anforderungsniveau der Wärmeschutzverordnung
vom 11. August 1977 (BGBl. I S. 1554) eingehalten hat oder 2. durch spätere Änderungen mindestens 
auf das in Nummer 1 bezeichnete Anforderungsniveau gebracht worden ist.
Bei der Ermittlung der energetischen Eigenschaften des Wohngebäudes nach Satz 3 können die 
Bestimmungen über die vereinfachte Datenerhebung nach § 9 Abs. 2 Satz 2 und die Datenbereitstellung 
durch den Eigentümer nach Absatz 5 angewendet werden.

(3) Energieausweise werden für Gebäude ausgestellt. Sie sind für Teile von Gebäuden auszustellen, wenn 
die Gebäudeteile nach § 22 getrennt zu behandeln sind.

(4) Energieausweise müssen nach Inhalt und Aufbau den Mustern in den Anlagen 6 bis 9 entsprechen und 
mindestens die dort für die jeweilige Ausweisart geforderten, nicht als freiwillig gekennzeichneten Angaben 
enthalten; sie sind vom Aussteller unter Angabe von Name, Anschrift und Berufsbezeichnung eigenhändig 
oder durch Nachbildung der Unterschrift zu unterschreiben. Zusätzliche Angaben können beigefügt 
werden.

(5) Der Eigentümer kann die zur Ausstellung des Energieausweises nach § 18 Absatz 1 Satz 1 oder 



Absatz 2 Satz 1 in Verbindung mit den Anlagen 1, 2 und 3 Nummer 8 oder nach § 19 Absatz 1 Satz 1 
und 3, Absatz 2 Satz 1 oder 3 und Absatz 3 Satz 1 erforderlichen Daten bereitstellen. Der Eigentümer 
muss dafür Sorge tragen, dass die von ihm nach Satz 1 bereitgestellten Daten richtig sind. Der Aussteller 
darf die vom Eigentümer bereitgestellten Daten seinen Berechnungen nicht zugrunde legen, soweit 
begründeter Anlass zu Zweifeln an deren Richtigkeit besteht. Soweit der Aussteller des Energieausweises 
die Daten selbst ermittelt hat, ist Satz 2 entsprechend anzuwenden.

(6) Energieausweise sind für eine Gültigkeitsdauer von zehn Jahren auszustellen. Unabhängig davon 
verlieren Energieausweise ihre Gültigkeit, wenn nach § 16 Absatz 1 ein neuer Energieausweis erforderlich 
wird.

§ 18 Ausstellung auf der Grundlage des Energiebedarfs

(1) Werden Energieausweise für zu errichtende Gebäude auf der Grundlage des berechneten 
Energiebedarfs ausgestellt, sind die Ergebnisse der nach den §§ 3 bis 5 erforderlichen Berechnungen 
zugrunde zu legen. Die Ergebnisse sind in den Energieausweisen anzugeben, soweit ihre Angabe für 
Energiebedarfswerte in den Mustern der Anlagen 6 bis 8 vorgesehen ist.

(2) Werden Energieausweise für bestehende Gebäude auf der Grundlage des berechneten Energiebedarfs 
ausgestellt, ist auf die erforderlichen Berechnungen § 9 Abs. 2 entsprechend anzuwenden. Die Ergebnisse 
sind in den Energieausweisen anzugeben, soweit ihre Angabe für Energiebedarfswerte in den Mustern der 
Anlagen 6 bis 8 vorgesehen ist.

§ 19 Ausstellung auf der Grundlage des Energieverbrauchs

(1) Werden Energieausweise für bestehende Gebäude auf der Grundlage des erfassten Energie-
verbrauchs ausgestellt, ist der witterungsbereinigte Energieverbrauch (Energieverbrauchskennwert) nach 
Maßgabe der Absätze 2 und 3 zu berechnen. Die Ergebnisse sind in den Energieausweisen anzugeben, 
soweit ihre Angabe für Energieverbrauchskennwerte in den Mustern der Anlagen 6, 7 und 9 vorgesehen 
ist. Die Bestimmungen des § 9 Abs. 2 Satz 2 über die vereinfachte Datenerhebung sind entsprechend 
anzuwenden.

(2) Bei Wohngebäuden ist der Energieverbrauch für Heizung und zentrale Warmwasserbereitung zu 
ermitteln und in Kilowattstunden pro Jahr und Quadratmeter Gebäudenutzfläche anzugeben. Die 
Gebäudenutzfläche kann bei Wohngebäuden mit bis zu zwei Wohneinheiten mit beheiztem Keller pauschal 
mit dem 1,35-fachen Wert der Wohnfläche, bei sonstigen Wohngebäuden mit dem 1,2-fachen Wert der 
Wohnfläche angesetzt werden. Bei Nichtwohngebäuden ist der Energieverbrauch für Heizung, Warm-
wasserbereitung, Kühlung, Lüftung und eingebaute Beleuchtung zu ermitteln und in Kilowattstunden pro 
Jahr und Quadratmeter Nettogrundfläche anzugeben. Der Energieverbrauch für Heizung ist einer 
Witterungsbereinigung zu unterziehen.

(3) Zur Ermittlung des Energieverbrauchs sind 1. Verbrauchsdaten aus Abrechnungen von Heizkosten 
nach der Heizkostenverordnung für das gesamte Gebäude, 2. andere geeignete Verbrauchsdaten, 
insbesondere Abrechnungen von Energielieferanten oder sachgerecht durchgeführte Verbrauchs-
messungen, oder 3. eine Kombination von Verbrauchsdaten nach den Nummern 1 und 2 zu verwenden; 
dabei sind mindestens die Abrechnungen aus einem zusammenhängenden Zeitraum von 36 Monaten 
zugrunde zu legen, der die jüngste vorliegende Abrechnungsperiode einschließt. Bei der Ermittlung nach 
Satz 1 sind längere Leerstände rechnerisch angemessen zu berücksichtigen. Der maßgebliche 
Energieverbrauch ist der durchschnittliche Verbrauch in dem zugrunde gelegten Zeitraum.

Für die Witterungsbereinigung des Energieverbrauchs ist ein den anerkannten Regeln der Technik 
entsprechendes Verfahren anzuwenden. Die Einhaltung der anerkannten Regeln der Technik wird 
vermutet, soweit bei der Ermittlung von Energieverbrauchskennwerten Vereinfachungen verwendet 
werden, die vom Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung im Einvernehmen mit dem 
Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie im Bundesanzeiger bekannt gemacht worden sind.

(4) Als Vergleichswerte für Energieverbrauchskennwerte eines Nichtwohngebäudes sind in den 
Energieausweis die Werte einzutragen, die jeweils vom Bundesministerium für Verkehr, Bau und 
Stadtentwicklung im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie im 
Bundesanzeiger bekannt gemacht worden sind.



§ 20 Empfehlungen für die Verbesserung der Energieeffizienz

(1) Sind Maßnahmen für kostengünstige Verbesserungen der energetischen Eigenschaften des Gebäudes 
(Energieeffizienz) möglich, hat der Aussteller des Energieausweises dem Eigentümer anlässlich der 
Ausstellung eines Energieausweises entsprechende, begleitende Empfehlungen in Form von kurz gefassten 
fachlichen Hinweisen auszustellen (Modernisierungsempfehlungen). Dabei kann ergänzend auf weiter-
führende Hinweise in Veröffentlichungen des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung 
im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie oder von ihnen beauftragter 
Dritter Bezug genommen werden. Die Bestimmungen des § 9 Abs. 2 Satz 2 über die vereinfachte 
Datenerhebung sind entsprechend anzuwenden. Sind Modernisierungsempfehlungen nicht möglich, hat 
der Aussteller dies dem Eigentümer anlässlich der Ausstellung des Energieausweises mitzuteilen.

(2) Die Darstellung von Modernisierungsempfehlungen und die Erklärung nach Absatz 1 Satz 4 müssen 
nach Inhalt und Aufbau dem Muster in Anlage 10 entsprechen. § 17 Abs. 4 und 5 ist entsprechend 
anzuwenden.

(3) Modernisierungsempfehlungen sind dem Energieausweis mit dem Inhalt nach den Mustern
der Anlagen 6 und 7 beizufügen.

Nachrüstung bei Anlagen und Gebäuden
§10 der Energieeinsparverordnung ( EneV ) vom 29.04.2009

(1) Eigentümer von Gebäuden dürfen Heizkessel, die mit flüssigen oder gasförmigen Brennstoffen 
beschickt werden und vor dem 1. Oktober 1978 eingebaut oder aufgestellt worden sind, nicht mehr 
betreiben. Satz 1 ist nicht anzuwenden, wenn die vorhandenen Heizkessel Niedertemperatur-Heizkessel 
oder Brennwertkessel sind, sowie auf heizungstechnische Anlagen, deren Nennleistung weniger als vier 
Kilowatt oder mehr als 400 Kilowatt beträgt, und auf Heizkessel nach § 13 Absatz 3 Nummer 2 bis 4.
  
(2) Eigentümer von Gebäuden müssen dafür sorgen, dass bei heizungstechnischen Anlagen bisher 
ungedämmte, zugängliche Wärmeverteilungs- und Warmwasserleitungen sowie Armaturen, die sich nicht 
in beheizten Räumen befinden, nach Anlage 5 zur Begrenzung der Wärmeabgabe gedämmt sind.

(3) Eigentümer von Wohngebäuden sowie von Nichtwohngebäuden, die nach ihrer Zweckbestimmung 
jährlich mindestens vier Monate und auf Innentemperaturen von mindestens 19 Grad Celsius beheizt 
werden, müssen dafür sorgen, dass bisher ungedämmte, nicht begehbare, aber zugängliche oberste 
Geschossdecken beheizter Räume so gedämmt sind, dass der Wärmedurchgangskoeffizient der 
Geschossdecke 0,24 Watt/(m2 K) nicht überschreitet. Die Pflicht nach Satz 1 gilt als erfüllt, wenn·  
anstelle der Geschossdecke das darüber liegende, bisher ungedämmte Dach entsprechend gedämmt ist.

(4) Auf begehbare, bisher ungedämmte oberste Geschossdecken beheizter Räume ist Absatz 3 nach dem 
31. Dezember 2011 entsprechend anzuwenden.

(5) Bei Wohngebäuden mit nicht mehr als zwei Wohnungen, von denen der Eigentümer eine Wohnung am 
1. Februar 2002 selbst bewohnt hat, sind die Pflichten nach den Absätzen 1bis 4 erst im Falle eines 
Eigentümerwechsels nach dem 1. Februar 2002 von dem neuen Eigentümer zu erfüllen. Die Frist zur 
Pflichterfüllung beträgt zwei Jahre ab dem ersten Eigentumsübergang. Sind im Falle eines 
Eigentümerwechsels vor dem 1. Januar 2010 noch keine zwei Jahre verstrichen, genügt es, die obersten 
Geschossdecken beheizter Räume so zu dämmen, dass der Wärmedurchgangskoeffizient der 
Geschossdecke 0,30 Watt/(m² K) nicht überschreitet.·

(6) Die Absätze 2 bis 5 sind nicht anzuwenden, soweit die für die Nachrüstung erforderlichen 
Aufwendungen durch die eintretenden Einsparungen nicht innerhalb angemessener Frist erwirtschaftet 
werden können.



§ 10a Außerbetriebnahme von elektrischen Speicherheizsystemen

(1) In Wohngebäuden mit mehr als fünf Wohneinheiten dürfen Eigentümer elektrische 
Speicherheizsysteme nach Maßgabe des Absatzes 2 nicht mehr betreiben, wenn die Raumwärme in den 
Gebäuden ausschließlich durch elektrische Speicherheizsysteme erzeugt wird. Auf Nichtwohngebäude, die 
nach ihrer Zweckbestimmung jährlich mindestens vier Monate und auf Innentemperaturen von 
mindestens 19 Grad Celsius beheizt werden, ist Satz 1 entsprechend anzuwenden, wenn mehr als 500 
Quadratmeter Nutzfläche mit elektrischen Speicherheizsystemen beheizt werden. Auf elektrische 
Speicherheizsysteme mit nicht mehr als 20 Watt Heizleistung pro Quadratmeter Nutzfläche einer 
Wohnungs-,Betriebs- oder sonstigen Nutzungseinheit sind die Sätze 1 und 2 nicht anzuwenden.   

(2) Vor dem 1. Januar 1990 eingebaute oder aufgestellte elektrische Speicherheizsysteme dürfen nach 
dem 31. Dezember 2019 nicht mehr betrieben werden. Nach dem 31. Dezember 1989 eingebaute oder 
aufgestellte elektrische Speicherheizsysteme dürfen nach Ablauf von 30 Jahren nach dem Einbau oder der 
Aufstellung nicht mehr betrieben werden. Wurden die elektrischen Speicherheizsysteme nach dem 31. 
Dezember 1989 in wesentlichen Bauteilen erneuert, dürfen sie nach Ablauf von 30 Jahren nach der 
Erneuerung nicht mehr betrieben werden. Werden mehrere Heizaggregate in einem Gebäude betrieben, 
ist bei Anwendung der Sätze 1, 2 oder 3 insgesamt auf das zweitälteste Heizaggregat abzustellen.

(3) Absatz 1 ist nicht anzuwenden, wenn 1.  andere öffentlich-rechtliche Pflichten entgegenstehen, 2.  die 
erforderlichen Aufwendungen für die Außerbetriebnahme und den Einbau einer neuen Heizung auch bei 
Inanspruchnahme möglicher Fördermittel nicht innerhalb angemessener Frist durch die eintretenden 
Einsparungen erwirtschaftet werden können oder 3.  wenn a)  für das Gebäude der Bauantrag nach dem 
31. Dezember 1994 gestellt worden ist, b)  das Gebäude schon bei der Baufertigstellung das 
Anforderungsniveau der Wärmeschutzverordnung vom 16. August 1994 (BGBl. I S. 2121) eingehalten 
hat oder c)  das Gebäude durch spätere Änderungen mindestens auf das in Buchstabe b bezeichnete 
Anforderungsniveau gebracht worden ist.
Bei der Ermittlung der energetischen Eigenschaften des Gebäudes nach Satz 1 Nummer 3 Buchstabe b 
und c können die Bestimmungen über die vereinfachte Datenerhebung nach §9 Absatz 2 Satz 2 und die 
Datenbereitstellung durch den Eigentümer nach § 17 Absatz 5 entsprechend angewendet werden. § 25 
Absatz 1 und 2 bleibt unberührt.



ENERGIEAUSWEIS für Wohngebäude
gemäß den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV)

1Gültig bis: 11.12.2019

Gebäude

freistehendes Einfamilienhaus mit AnbauGebäudetyp

Waldstraße 48, 165... MusterstadtAdresse

Gebäudeteil

1928Baujahr Gebäude

1995Baujahr Anlagentechnik 1)

1Anzahl Wohnungen

75,7 m²Gebäudenutzfläche (AN)

Erneuerbare Energien

Lüftung

Anlass der Ausstellung
des Energieausweises

Neubau
Vermietung / Verkauf

Modernisierung
(Änderung / Erweiterung)

Sonstiges (freiwillig)

Hinweise zu den Angaben über die energetische Qualität des Gebäudes

Die energetische Qualität eines Gebäudes kann durch die Berechnung des Energiebedarfes unter standardisierten
Randbedingungen oder durch die Auswertung des Energieverbrauchs ermittelt werden. Als Bezugsfläche dient die
energetische Gebäudenutzfläche nach der EnEV, die sich in der Regel von den allgemeinen Wohnflächenangaben
unterscheidet. Die angegebenen Vergleichswerte sollen überschlägige Vergleiche ermöglichen (Erläuterungen -
siehe Seite 4).

Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Berechnungen des Energiebedarfs erstellt. Die Ergebnisse
sind auf Seite 2 dargestellt. Zusätzliche Informationen zum Verbrauch sind freiwillig.

Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Auswertungen des Energieverbrauchs erstellt. Die Ergeb-
nisse sind auf Seite 3 dargestellt.

Datenerhebung Bedarf/Verbrauch durch Eigentümer Aussteller

Dem Energieausweis sind zusätzliche Informationen zur energetischen Qualität beigefügt (freiwillige Angabe).

Hinweise zur Verwendung des Energieausweises

Der Energieausweis dient lediglich der Information. Die Angaben im Energieausweis beziehen sich auf das
gesamte Wohngebäude oder den oben bezeichneten Gebäudeteil. Der Energieausweis ist lediglich dafür gedacht,
einen überschlägigen Vergleich von Gebäuden zu ermöglichen.

Aussteller:

12.12.2009

Datum Unterschrift des Ausstellers

1) Mehrfachangaben möglich
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ENERGIEAUSWEIS für Wohngebäude
gemäß den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV)

2Berechneter Energiebedarf des Gebäudes
Adresse

Waldstraße 48
165...Musterstadt

Energiebedarf

CO2-Emissionen 1) kg/(m²a)106,1

0 >40050 100 150 200 250 300 350

Endenergiebedarf dieses Gebäudes

kWh/(m² a)413,6

("Gesamtenergieeffizienz")

Primärergiebedarf dieses Gebäudes

kWh/(m² a)468,5

Anforderungen gemäß EnEV 2)

Primärenergiebedarf

Ist-Wert 468,5 kWh/(m² a) Anforderungswert 160,2 kWh/(m² a)

Energetische Qualität der Gebäudehülle H'T

Ist-Wert 0,96 W/(m² K) Anforderungswert 0,56 W/(m² K)

Sommerlicher Wärmeschutz (bei Neubau) eingehalten

Für Energiebedarfsberechnungen verwendetes Verfahren

Verfahren nach DIN V 4108-6 und DIN V 4701-10

Verfahren nach DIN V 18599

Vereinfachungen nach § 9 Abs. 2 EnEV

Endenergiebedarf

Energieträger
Jährlicher Endenergiebedarf in kWh/(m²a) für

Heizung Warmwasser Hilfsgeräte 4)
Gesamt in kWh/(m²a)

Erdgas E 353,2 51,5 404,7

Strom-Mix 9,0 9,0

Ersatzmaßnahmen 3)

Anforderungen nach § 7 Nr. 2 EEWärmeG

Die um 15% verschärften Anforderungswerte sind
eingehalten.

Anforderungen nach § 7 Nr. 2 i. V. m. § 8 EEWärmeG

Die Anforderungswerte der EnEV sind um % verschärft

Primärenergiebedarf

Verschärfter Anforderungswert kWh/(m² a)

Transmissionswärmeverlust H'T

Verschärfter Anforderungswert W/(m² K)

Vergleichswerte Endenergiebedarf

5)

Erläuterungen zum Berechnungsverfahren

Die Energieeinsparverordnung lässt für die Berechnung des Energiebedarfs zwei alternative Berechnungsverfahren zu, die im Einzelfall zu
unterschiedlichen Ergebnissen führen können. Insbesondere wegen standardisierter Randbedingungen erlauben dieangegebenen Werte
keine Rückschlüsse auf den tatsächlichen Energieverbrauch. Die ausgewiesenen Bedarfswerte sind spezifische Werte nach der EnEV pro
Quadratmeter Gebäudenutzfläche (AN).

1) freiwillige Angabe 2) bei Neubau sowie bei Modernisierung im Falle des §16 Abs. 1 Satz 2 EnEV
3) nur bei Neubau im Falle der Anwendung von § 7 Nr. 2 Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz 4) ggf. einschließlich Kühlung
5) EFH: Einfamilienhäuser, MFH: Mehrfamilienhäuser
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ENERGIEAUSWEIS für Wohngebäude
gemäß den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV)

3Erfasster Energieverbrauch des Gebäudes
Adresse

Waldstraße 48
165.. Musterstadt

Energieverbrauchskennwert

0 >40050 100 150 200 250 300 350

Energieverbrauch für Warmwasser: enthalten nicht enthalten

Das Gebäude wird auch gekühlt; der typische Energieverbrauch für Kühlung beträgt bei zeitgemäßen Geräten

etwa 6 kWh je m² Gebäudenutzfläche und Jahr und ist im Energieverbrauchskennwert nicht enthalten.

Verbrauchserfassung - Heizung und Warmwasser

Energieträger Zeitraum

von bis

Energie-

verbrauch

[kWh]

Anteil

Warm-

wasser

[kWh]

Klima-

faktor

Energieverbrauchskennwert in kWh/(m²a)

(zeitlich bereinigt, klimabereinigt)

Heizung Warmwasser Kennwert

Durchschnitt

Vergleichswerte Endenergiebedarf

1)

Die modellhaft ermittelten Vergleichswerte beziehen sich

auf Gebäude, in denen Wärme für Heizung und

Warmwasser durch Heizkessel im Gebäude bereit-

gestellt wird.

Soll ein Energieverbrauchskennwert verglichen werden,

der keinen Warmwasseranteil enthält, ist zu beachten,

dass auf die Warmwasserbereitung je nach Gebäude-

größe 20 - 40 kWh/(m²a) entfallen können.

Soll ein Energieverbrauchskennwert eines mit Fern- oder

Nahwärme beheizten Gebäudes verglichen werden, ist

zu beachten, dass hier normalerweise ein um 15 - 30 %

geringerer Energieverbrauch als bei vergleichbaren

Gebäuden mit Kesselheizung zu erwarten ist.

Erläuterungen zum Verfahren

Das Verfahren zur Ermittlung von Energieverbrauchskennwerten ist durch die Energieeinsparverordnung vorgegeben. Die Werte sind spezifi-
sche Werte pro Quadratmeter Gebäudenutzfläche (AN) nach der Energieeinsparverordnung. Der tatsächliche Verbrauch einer Wohnung oder
eines Gebäudes weicht insbesondere wegen des Witterungseinflusses und sich ändernden Nutzerverhaltens vom angegebenen
Energieverbrauchskennwert ab.

1) EFH-Einfamilienhäuser, MFH-Mehrfamilienhäuser
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ENERGIEAUSWEIS für Wohngebäude
gemäß den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV)

4Erläuterungen

Energiebedarf – Seite 2

Der Energiebedarf wird in diesem Energieausweis durch den Jahres-Primärenergiebedarf und den Endenergie-

bedarf dargestellt. Diese Angaben werden rechnerisch ermittelt. Die angegebenen Werte werden auf der Grundlage

der Bauunterlagen bzw. gebäudebezogener Daten und unter Annahme von standardisierten Randbedingungen

(z.B. standardisierte Klimadaten, definiertes Nutzerverhalten, standardisierte Innentemperatur und innere Wärme-

gewinne usw.) berechnet. So lässt sich die energetische Qualität des Gebäudes unabhängig vom Nutzerverhalten

und der Wetterlage beurteilen. Insbesondere wegen standardisierter Randbedingungen erlauben die angegebenen

Werte keine Rückschlüsse auf den tatsächlichen Energieverbrauch.

Primärenergiebedarf – Seite 2

Der Primärenergiebedarf bildet die Gesamtenergieeffizienz eines Gebäudes ab. Er berücksichtigt neben der End-

energie auch die so genannte "Vorkette" (Erkundung, Gewinnung, Verteilung, Umwandlung) der jeweils eingesetz-

ten Energieträger (z.B. Heizöl, Gas, Strom, erneuerbare Energien etc.). Kleine Werte signalisieren einen geringen

Bedarf und damit eine hohe Energieeffizienz und eine die Ressourcen und die Umwelt schonende Energienutzung.

Zusätzlich können die mit dem Energiebedarf verbundenen CO2-Emissionen des Gebäudes freiwillig angegeben

werden.

Energetische Qualität der Gebäudehülle – Seite 2

Angegeben ist der spezifische, auf die wärmeübertragende Umfassungsfläche bezogene Transmissionswärme-

verlust (Formelzeichen in der EnEV: H'T). Er ist ein Maß für die durchschnittliche energetische Qualität aller wärme-

übertragenden Umfassungsflächen (Außenwände, Decken, Fenster etc.) eines Gebäudes. Kleine Werte signali-

sieren einen guten baulichen Wärmeschutz. Außerdem stellt die EnEV Anforderungen an den sommerlichen

Wärmeschutz (Schutz vor Überhitzung) eines Gebäudes.

Endenergiebedarf – Seite 2

Der Endenergiebedarf gibt die nach technischen Regeln berechnete, jährlich benötigte Energiemenge für Heizung,

Lüftung und Warmwasserbereitung an. Er wird unter Standardklima- und Standardnutzungsbedingungen errechnet

und ist ein Maß für die Energieeffizienz eines Gebäudes und seiner Anlagentechnik. Der Endenergiebedarf ist die

Energiemenge, die dem Gebäude bei standardisierten Bedingungen unter Berücksichtigung der Energieverluste

zugeführt werden muss, damit die standardisierte Innentemperatur, der Warmwasserbedarf und die notwendige

Lüftung sichergestellt werden können. Kleine Werte signalisieren einen geringen Bedarf und damit eine hohe

Energieeffizienz.

Die Vergleichswerte für den Energiebedarf sind modellhaft ermittelte Werte und sollen Anhaltspunkte für grobe Ver-

gleiche der Werte dieses Gebäudes mit den Vergleichswerten ermöglichen. Es sind ungefähre Bereiche ange-

geben, in denen die Werte für die einzelnen Vergleichskategorien liegen. Im Einzelfall können diese Werte auch

außerhalb der angegebenen Bereiche liegen.

Energieverbrauchskennwert – Seite 3

Der ausgewiesene Energieverbrauchskennwert wird für das Gebäude auf der Basis der Abrechnung von Heiz- und

ggf. Warmwasserkosten nach der Heizkostenverordnung und/oder auf Grund anderer geeigneter Verbrauchsdaten

ermittelt. Dabei werden die Energieverbrauchsdaten des gesamten Gebäudes und nicht der einzelnen Wohn- oder

Nutzeinheiten zugrunde gelegt. Über Klimafaktoren wird der erfasste Energieverbrauch für die Heizung hinsichtlich

der konkreten örtlichen Wetterdaten auf einen deutschlandweiten Mittelwert umgerechnet. So führen beispielsweise

hohe Verbräuche in einem einzelnen harten Winter nicht zu einer schlechteren Beurteilung des Gebäudes. Der

Energieverbrauchskennwert gibt Hinweise auf die energetische Qualität des Gebäudes und seiner Heizungsanlage.

Kleine Werte signalisieren einen geringen Verbrauch. Ein Rückschluss auf den künftig zu erwartenden Verbrauch

ist jedoch nicht möglich; insbesondere können die Verbrauchsdaten einzelner Wohneinheiten stark differieren, weil

sie von deren Lage im Gebäude, von der jeweiligen Nutzung und vom individuellen Verhalten abhängen.

Gemischt genutzte Gebäude

Für Energieausweise bei gemischt genutzten Gebäuden enthält die Energieeinsparverordnung besondere Vorga-

ben. Danach sind - je nach Fallgestaltung - entweder ein gemeinsamer Energieausweis für alle Nutzungen oder

zwei getrennte Energieausweise für Wohnungen und die übrigen Nutzungen auszustellen; dies ist auf Seite 1 der

Ausweise erkennbar (ggf. Angabe "Gebäudeteil").
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Modernisierungsempfehlungen zum Energieausweis
gemäß § 20 Energieeinsparverordnung (EnEV)

Gebäude

Adresse
Hauptnutzung /

Gebäudekategorie

Waldstraße 48

165.. Musterstadt
freistehendes Einfamilienhaus mit Anbau

Empfehlungen zur kostengünstigen Modernisierung

Maßnahmen zur kostengünstigen Verbesserung der Energieeffizienz sind möglich nicht möglich

Empfohlene Modernisierungsmaßnahmen

Nr. Bau- oder Anlagenteile Maßnahmenbeschreibung

Dach nachträgliche Dämmung der ungedämmten Bereiche, Stärke, Art,1

bautechnische sowie bauphysikalische Umsetzbarkeit sind zu

untersuchen

Wände nachträgliche Dämmung, Stärke, Art, bautechnische sowie2

bauphysikalische Umsetzbarkeit sind zu untersuchen

Fenster Austausch gegen Fenster mit Wärmeschutzverglasung3

Keller (unbeheizter Keller)nachträgliche Dämmung, Stärke, Art, bautechnische sowie4

bauphysikalische Umsetzbarkeit sind zu untersuchen

Heizung Austausch des Wärmeerzeugers und gleichzeitige Anpassung an den5

Wärmebedarf des Gebäudes (z.B. Brennwerttechnik mit weit höheren

Jahresnutzungsgraden), Optimierung einzelner Anlagenkomponenten

prüfen (Regelung, hydraulischer Abgleich, Pumpe,Thermostatventile,

Dämmung von Verteilleitungen).

weitere Empfehlungen auf gesondertem Blatt

Hinweis: Modernisierungsempfehlungen für das Gebäude dienen lediglich der Information.

Sie sind kurz gefasste Hinweise und kein Ersatz für eine Energieberatung.

Beispielhafter Variantenvergleich (Angaben freiwillig)

Ist-Zustand Modernisierungsvariante 1 Modernisierungsvariante 2

Modernisierung

gemäß Nummern

Primärenergiebedarf

[kWh/(m²a)]

Einsparung gegenüber

Ist-Zustand [%]

Endenergiebedarf

[kWh/(m²a)]

Einsparung gegenüber

Ist-Zustand [%]

CO2-Emissionen

[kg/(m²a)]

Einsparung gegenüber

Ist-Zustand [%]

1,2,3,4,5

468,5 173,7

62,9 %

413,6 147,2

64,4 %

106,1 39,8

62,5 %

Aussteller:

12.12.2009

Datum Unterschrift des Ausstellers
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ENERGIEAUSWEIS für Wohngebäude
gemäß den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV)

Gültig bis:   27.08.2018 1

Gebäude
MehrfamilienhausGebäudetyp

MusteradresseAdresse

WohnhausGebäudeteil

1895Baujahr Gebäude

1991Baujahr Anlagentechnik

2Anzahl Wohnungen

555,6 m²Gebäudenutzfläche (AN)

Anlass der Ausstellung
des Energieausweises

Neubau
Vermietung / Verkauf

Modernisierung
(Änderung / Erweiterung)

Sonstiges (freiwillig)

Hinweise zu den Angaben über die energetische Qualität des Gebäudes
Die energetische Qualität eines Gebäudes kann durch die Berechnung des Energiebedarfes unter standardisierten
Randbedingungen oder durch die Auswertung des Energieverbrauchs ermittelt werden. Als Bezugsfläche dient die
energetische Gebäudenutzfläche nach der EnEV, die sich in der Regel von den allgemeinen Wohnflächenangaben
unterscheidet. Die angegebenen Vergleichswerte sollen überschlägige Vergleiche ermöglichen (Erläuterungen -
siehe Seite 4).

Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Berechnungen des Energiebedarfs erstellt. Die Ergebnisse
sind auf Seite 2 dargestellt. Zusätzliche Informationen zum Verbrauch sind freiwillig.

Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Auswertungen des Energieverbrauchs erstellt. Die Ergeb-
nisse sind auf Seite 3 dargestellt.

Datenerhebung Bedarf/Verbrauch durch Eigentümer Aussteller

Dem Energieausweis sind zusätzliche Informationen zur energetischen Qualität beigefügt (freiwillige Angabe).

Hinweise zur Verwendung des Energieausweises
Der Energieausweis dient lediglich der Information. Die Angaben im Energieausweis beziehen sich auf das
gesamte Wohngebäude oder den oben bezeichneten Gebäudeteil. Der Energieausweis ist lediglich dafür gedacht,
einen überschlägigen Vergleich von Gebäuden zu ermöglichen.

Aussteller:

28.08.2008
Datum Unterschrift des Ausstellers
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ENERGIEAUSWEIS für Wohngebäude
gemäß den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV)

Berechneter Energiebedarf des Gebäudes 2

Energiebedarf

CO2-Emissionen 1)  kg/(m²a)

0 50 100 150 200 250 300 350 400 >400

Nachweis der Einhaltung des § 3 oder § 9 Abs. 1 der EnEV 2)

Primärenergiebedarf Energetische Qualität der Gebäudehülle

Gebäude Ist-Wert   kWh/(m²a) Gebäude Ist-Wert HT'   W/(m²K)

EnEV-Anforderungswert   kWh/(m²a) EnEV-Anforderungswert HT'   W/(m²K)

Endenergiebedarf
Energieträger

Jährlicher Endenergiebedarf in kWh/(m²a) für
Heizung Warmwasser Hilfsgeräte 3) Gesamt in kWh/(m²a)

Sonstige Angaben
Einsetzbarkeit alternativer Energieversorgungs-
systeme

nach § 5 EnEV vor Baubeginn berücksichtigt

Alternative Energieversorgungssysteme werden
genutzt für:

Heizung Warmwasser
Lüftung Kühlung

Lüftungskonzept
Die Lüftung erfolgt durch:

Fensterlüftung Schachtlüftung
Lüftungsanlage ohne Wärmerückgewinnung
Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung

Vergleichswerte Endenergiebedarf

4)

Erläuterungen zum Berechnungsverfahren
Das verwendete Berechnungsverfahren ist durch die Energieeinsparverordnung vorgegeben. Insbesondere wegen standardisierter Rand-
bedingungen erlauben die angegeben Werte keine Rückschlüsse auf den tatsächlichen Energieverbrauch. Die ausgewiesenen Bedarfs-
werte sind spezifische Werte nach der EnEV pro Quadratmeter Gebäudenutzfläche (AN).

1) freiwillige Angabe
2) nur in den Fällen des Neubaus und der Modernisierung auszufüllen

3) ggf. einschließlich Kühlung
4) EFH-Einfamilienhäuser, MFH-Mehrfamilienhäuser
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ENERGIEAUSWEIS für Wohngebäude
gemäß den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV)

Erfasster Energieverbrauch des Gebäudes 3

Energieverbrauchskennwert

0 50 100 150 200 250 300 350 400 >400

Dieses Gebäude:
157,4 kWh/(m²a)

Energieverbrauch für Warmwasser: enthalten nicht enthalten

Das Gebäude wird auch gekühlt; der typische Energieverbrauch für Kühlung beträgt bei zeitgemäßen Geräten
etwa 6 kWh je m² Gebäudenutzfläche und Jahr und ist im Energieverbrauchskennwert nicht enthalten.

Verbrauchserfassung - Heizung und Warmwasser

Energieträger Abrechnungszeitraum

von bis

Energie-
verbrauch

[kWh]

Anteil
Warm-
wasser
[kWh]

Klima-
faktor

Energieverbrauchskennwert in kWh/(m²a)
(zeitlich bereinigt, klimabereinigt)

Heizung Warmwasser Kennwert

Durchschnitt

Erdgas H 28.10.03 26.10.04 80974 14575 1,12 133,9 26,3 160,2

Erdgas H 27.10.04 27.10.05 84753 15256 1,10 137,3 27,4 164,7

Erdgas H 28.10.05 24.10.06 81988 14758 1,07 130,6 26,8 157,4

Erdgas H 25.10.06 22.10.07 63937 11509 1,33 126,3 20,8 147,1

157,4

Vergleichswerte Endenergiebedarf

1)

Die modellhaft ermittelten Vergleichswerte beziehen sich
auf Gebäude, in denen Wärme für Heizung und
Warmwasser durch Heizkessel im Gebäude bereit-
gestellt wird.
Soll ein Energieverbrauchskennwert verglichen werden,
der keinen Warmwasseranteil enthält, ist zu beachten,
dass auf die Warmwasserbereitung je nach Gebäude-
größe 20 - 40 kWh/(m²a) entfallen können.
Soll ein Energieverbrauchskennwert eines mit Fern- oder
Nahwärme beheizten Gebäudes verglichen werden, ist
zu beachten, dass hier normalerweise ein um 15 - 30 %
geringerer Energieverbrauch als bei vergleichbaren
Gebäuden mit Kesselheizung zu erwarten ist.

Erläuterungen zum Verfahren
Das Verfahren zur Ermittlung von Energieverbrauchskennwerten ist durch die Energieeinsparverordnung vorgegeben. Die Werte sind spezifi-
sche Werte pro Quadratmeter Gebäudenutzfläche (AN) nach Energieeinsparverordnung. Der tatsächliche Verbrauch einer Wohnung oder
eines Gebäudes weicht insbesondere wegen des Witterungseinflusses und sich ändernden Nutzerverhaltens vom angegebenen
Energieverbrauchskennwert ab.

1) EFH-Einfamilienhäuser, MFH-Mehrfamilienhäuser
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ENERGIEAUSWEIS für Wohngebäude
gemäß den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV)

Erläuterungen 4

Energiebedarf – Seite 2
Der Energiebedarf wird in diesem Energieausweis durch den Jahres-Primärenergiebedarf und den Endenergie-
bedarf dargestellt. Diese Angaben werden rechnerisch ermittelt. Die angegebenen Werte sind auf der Grundlage
der Bauunterlagen bzw. gebäudebezogener Daten und unter Annahme von standardisierten Randbedingungen
(z.B. standardisierte Klimadaten, definiertes Nutzerverhalten, standardisierte Innentemperatur und innere Wärme-
gewinne usw.) berechnet. So lässt sich die energetische Qualität des Gebäudes unabhängig vom Nutzerverhalten
und der Wetterlage beurteilen. Insbesondere wegen standardisierter Randbedingungen erlauben die angegebenen
Werte keine Rückschlüsse auf den tatsächlichen Energieverbrauch.

Primärenergiebedarf – Seite 2
Der Primärenergiebedarf bildet die Gesamtenergieeffizienz eines Gebäudes ab. Er berücksichtigt neben der End-
energie auch die so genannte "Vorkette" (Erkundung, Gewinnung, Verteilung, Umwandlung) der jeweils eingesetz-
ten Energieträger (z.B. Heizöl, Gas, Strom, erneuerbare Energien etc.). Kleine Werte signalisieren einen geringen
Bedarf und damit eine hohe Energieeffizienz und Ressourcen und Umwelt schonende Energienutzung.
Zusätzlich können die mit dem Energiebedarf verbundenen CO2-Emissionen des Gebäudes freiwillig angegeben
werden.

Endenergiebedarf – Seite 2
Der Endenergiebedarf gibt die nach technischen Regeln berechnete, jährlich benötigte Energiemenge für Heizung,
Lüftung und Warmwasserbereitung an. Er wird unter Standardklima- und Standardnutzungsbedingungen errechnet
und ist ein Maß für die Energieeffizienz eines Gebäudes und seiner Anlagentechnik. Der Endenergiebedarf ist die
Energiemenge, die dem Gebäude bei standardisierten Bedingungen unter Berücksichtigung der Energieverluste
zugeführt werden muss, damit die standardisierte Innentemperatur, der Warmwasserbedarf und die notwendige
Lüftung sichergestellt werden können. Kleine Werte signalisieren einen geringen Bedarf und damit eine hohe
Energieeffizienz.
Die Vergleichswerte für den Energiebedarf sind modellhaft ermittelte Werte und sollen Anhaltspunkte für grobe Ver-
gleiche der Werte dieses Gebäudes mit den Vergleichswerten ermöglichen. Es sind ungefähre Bereiche ange-
geben, in denen die Werte für die einzelnen Vergleichskategorien liegen. Im Einzelfall können diese Werte auch
außerhalb der angegebenen Bereiche liegen.

Energetische Qualität der Gebäudehülle – Seite 2
Angegeben ist der spezifische, auf die wärmeübertragende Umfassungsfläche bezogene Transmissionswärme-
verlust (Formelzeichen in der EnEV: HT'). Er ist ein Maß für die durchschnittliche energetische Qualität aller wärme-
übertragenden Umfassungsflächen (Außenwände, Decken, Fenster etc.) eines Gebäudes. Kleine Werte signali-
sieren einen guten baulichen Wärmeschutz.

Energieverbrauchskennwert – Seite 3
Der ausgewiesene Energieverbrauchskennwert wird für das Gebäude auf der Basis der Abrechnung von Heiz- und
ggf. Warmwasserkosten nach der Heizkostenverordnung und/oder auf Grund anderer geeigneter Verbrauchsdaten
ermittelt. Dabei werden die Energieverbrauchsdaten des gesamten Gebäudes und nicht der einzelnen Wohn- oder
Nutzeinheiten zugrunde gelegt. Über Klimafaktoren wird der erfasste Energieverbrauch für die Heizung hinsichtlich
der konkreten örtlichen Wetterdaten auf einen deutschlandweiten Mittelwert umgerechnet. So führen beispielsweise
hohe Verbräuche in einem einzelnen harten Winter nicht zu einer schlechteren Beurteilung des Gebäudes. Der
Energieverbrauchskennwert gibt Hinweise auf die energetische Qualität des Gebäudes und seiner Heizungsanlage.
Kleine Werte signalisieren einen geringen Verbrauch. Ein Rückschluss auf den künftig zu erwartenden Verbrauch
ist jedoch nicht möglich; insbesondere können die Verbrauchsdaten einzelner Wohneinheiten stark differieren, weil
sie von deren Lage im Gebäude, von der jeweiligen Nutzung und vom individuellen Verhalten abhängen.

Gemischt genutzte Gebäude
Für Energieausweise bei gemischt genutzten Gebäuden enthält die Energieeinsparverordnung besondere Vorga-
ben. Danach sind - je nach Fallgestaltung - entweder ein gemeinsamer Energieausweis für alle Nutzungen oder
zwei getrennte Energieausweise für Wohnungen und die übrigen Nutzungen auszustellen; dies ist auf Seite 1 der
Ausweise erkennbar (ggf. Angabe "Gebäudeteil").
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Modernisierungsempfehlungen zum Energieausweis
gemäß § 20 Energieeinsparverordnung

Gebäude

Adresse Musteradresse Hauptnutzung /
Gebäudekategorie Mehrfamilienhaus

Empfehlungen zur kostengünstigen Modernisierung sind möglich sind nicht möglich

Empfohlene Modernisierungsmaßnahmen
Nr. Bau- oder Anlagenteile Maßnahmenbeschreibung

weitere Empfehlungen auf gesondertem Blatt

Hinweis: Modernisierungsempfehlungen für das Gebäude dienen lediglich der Information.
Sie sind kurz gefasste Hinweise und kein Ersatz für eine Energieberatung.

Wärmeerzeugung Austausch des Wärmeerzeugers und gleichzeitige Anpassung an den 
Wärmebedarf des Gebäudes (z.B. Brennwerttechnik mit weit höheren 
Jahresnutzuingsgraden), Optimierung einzelner Anlagenkomponenten 
prüfen (Regelung, hydraulischer Abgleich, Pumpe,Thermostatventile, 
Dämmung von Verteilleitungen).

Fenster Austausch gegen Fenster mit Wärmeschutzverglasung

Wärmeverteilung Dämmung der ungedämmten Bereiche der Verteilleitungen gemäß EnEV

Wärmeverteilung/Umwälzpumpe vorhandene Umwälzpumpe kann eventuell gegen eine 
energiesparende leistungsgeregelte ausgetauscht werden

Beispielhafter Variantenvergleich (Angaben freiwillig)
Ist-Zustand Modernisierungsvariante 1 Modernisierungsvariante 2

Modernisierung
gemäß Nummern
Primärenergiebedarf
[kWh/(m²a)]
Einsparung gegenüber
Ist-Zustand [%]
Endenergiebedarf
[kWh/(m²a)]
Einsparung gegenüber
Ist-Zustand [%]
CO2-Emissionen
[kg/(m²a)]
Einsparung gegenüber

Ist-Zustand [%]

Aussteller

28.08.2008
Datum Unterschrift des Ausstellers
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ENERGIEAUSWEIS für Nichtwohngebäude

gemäß den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV)

Gültig bis: 01.07.2019 1

Gebäude

Hauptnutzung /

Gebäudekategorie
Schwimmhallen

MusteradresseAdresse

NaturThermeGebäudeteil

2000Baujahr Gebäude

2000Baujahr Wärmeerzeuger

Baujahr Klimaanlage

10513 m²Nettogrundfläche

Anlass der Ausstellung

des Energieausweises

Neubau

Vermietung / Verkauf

Modernisierung

(Änderung / Erweiterung)

Aushang b. öff. Gebäuden

Sonstiges (freiwillig)

Hinweise zu den Angaben über die energetische Qualität des Gebäudes

Die energetische Qualität eines Gebäudes kann durch die Berechnung des Energiebedarfes unter standardisierten
Randbedingungen oder durch die Auswertung des Energieverbrauchs ermittelt werden. Als Bezugsfläche dient
die Nettogrundfläche.

Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Berechnungen des Energiebedarfs erstellt. Die Ergebnisse
sind auf Seite 2 dargestellt. Zusätzliche Informationen zum Verbrauch sind freiwillig. Diese Art der Ausstellung
ist Pflicht bei Neubauten und bestimmten Modernisierungen. Die angegebenen Vergleichswerte sind die Anfor-
derungen der EnEV zum Zeitpunkt der Erstellung des Energieausweises (Erläuterungen - siehe Seite 4).

Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Auswertungen des Energieverbrauchs erstellt. Die Ergeb-
nisse sind auf Seite 3 dargestellt. Die Vergleichswerte beruhen auf statistischen Auswertungen.

Datenerhebung Bedarf/Verbrauch durch Eigentümer Aussteller

Dem Energieausweis sind zusätzliche Informationen zur energetischen Qualität beigefügt (freiwillige Angabe).

Hinweise zur Verwendung des Energieausweises

Der Energieausweis dient lediglich der Information. Die Angaben im Energieausweis beziehen sich auf das
gesamte Gebäude oder den oben bezeichneten Gebäudeteil. Der Energieausweis ist lediglich dafür gedacht, einen
überschlägigen Vergleich von Gebäuden zu ermöglichen.

Aussteller

02.07.2009

Datum Unterschrift des Ausstellers
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ENERGIEAUSWEIS für Nichtwohngebäude

gemäß den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV)

Berechneter Energiebedarf des Gebäudes 2

Primärenergiebedarf "Gesamtenergieeffizienz"

0 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400 >1.400

Nachweis der Einhaltung des § 4 oder § 9 Abs. 1 der EnEV
2)

Primärenergiebedarf Energetische Qualität der Gebäudehülle

Gebäude Ist-Wert kWh/(m²a) Gebäude Ist-Wert HT' W/(m²K)

EnEV-Anforderungswert kWh/(m²a) EnEV-Anforderungwert HT' W/(m²K)

Endenergiebedarf

Energieträger

Jährlicher Endenergiebedarf in kWh/(m²a)

Heizung Warmwasser Eingebaute

Beleuchtung

Lüftung Kühlung einschl.

Befeuchtung

Gebäude

insgesamt

Aufteilung Energiebedarf

[kWh/(m²a)]
Heizung Warmwasser Eingebaute

Beleuchtung

Lüftung Kühlung einschl.

Befeuchtung

Gebäude

insgesamt

Nutzenergie

Endenergie

Primärenergie

Sonstige Angaben

Einsetzbarkeit alternativer Energieversorgungssysteme
§ 5 EnEV vor Baubeginn berücksichtigt

Alternative Energieversorgungssysteme werden genutzt für:
Heizung Warmwasser Eingebaute Beleuchtung
Lüftung Kühlung

Lüftungskonzept
Die Lüftung erfolgt durch:

Fensterlüftung Lüftungsanlage ohne Wärmerückgewinnung
Schachtlüftung Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung

Gebäudezonen
Nr. Zone Fläche [m²] Anteil [%]

1

2

3

4

5

6

weitere Zonen in der Anlage

Erläuterungen zum Berechnungsverfahren

Das verwendete Berechnungsverfahren ist durch die Energieeinsparverordnung (EnEV) vorgegeben. Insbesondere wegen standardisierter
Randbedingungen erlauben die angegebenen Werte keine Rückschlüsse auf den tatsächlichen Energieverbrauch. Die ausgewiesenen
Bedarfswerte sind spezifische Werte nach der EnEV pro Quadratmeter Nettogrundfläche. Die oben als EnEV-Anforderungswert bezeichneten
Anforderungen der EnEV sind nur im Falle des Neubaus und der Modernisierung nach § 9 Abs. 1 EnEV bindend.

1) freiwillige Angabe 2) nur in den Fällen des Neubaus und der Modernisierung auszufüllen

Hottgenroth Software, HS Verbrauchspass 2.3.6 Gebäude:



ENERGIEAUSWEIS für Nichtwohngebäude

gemäß den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV)

Erfasster Energieverbrauch des Gebäudes 3

Heizenergieverbrauchskennwert

0 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400>1.400

Dieses Gebäude:

364,7 kWh/(m²a)

Vergleichswert dieser Gebäudekategorie

für Heizung und Warmwasser 1)

Warmwasser enthalten

Stromverbrauchskennwert

0 50 100 150 200 250 300 350 400 >400

Dieses Gebäude:

256,5 kWh/(m²a)

Vergleichswert dieser Gebäudekategorie

für Strom 1)

Der Wert enthält den Stromverbrauch für

Heizung Warmwasser Lüftung eingebaute Beleuchtung Kühlung Sonstiges: Gesamtstromverbr...

Verbrauchserfassung - Heizung und Warmwasser

Energieträger
Zeitraum

von bis

Energie-

verbrauch

[kWh]

Anteil

Warmwasser

[kWh]

Klima-

faktor

Energievebrauchskennwert in kWh/(m²a)

(zeitlich bereinigt, klimabereinigt)

Heizung Warmwasser Kennwert

Durchschnitt

Erdgas H 01.01.2005 31.12.2008 8271975 1009181 1,09 226,8 28,9 255,7

Heizöl 01.01.2005 31.12.2008 623500 76067 1,09 17,1 2,2 19,3

Fernwärme 01.01.2005 31.12.2008 2902000 354044 1,09 79,6 10,1 89,7

364,7Für die Berechnung des Energieverbrauchskennwerts berücksichtigte Zeitperiode: 01.01.2005 - 31.12.2008

Verbrauchserfassung - Strom

Zeitraum

von bis

Ablesewert

[kWh]

Kennwert

[kWh/(m²a)]

01.01.2005 31.12.2008 8.951.784

256,5

Gebäudekategorie

Gebäudekategorie Schwimmhallen

Sonderzonen Saunabereich

Gastronomie

Wellnessbereich

Erläuterungen zum Verfahren

Das Verfahren zur Ermittlung von Energieverbrauchskennwerten ist durch die Energieeinsparverordnung vorgegeben. Die Werte sind spezifi-
sche Werte pro Quadratmeter Nettogrundfläche. Der tatsächliche Verbrauch eines Gebäudes weicht insbesondere wegen des
Witterungseinflusses und sich ändernden Nutzerverhaltens von den angegebenen Kennwerten ab.

1) veröffentlicht im Bundesanzeiger / Internet durch das Bundesministeriumfür Verkehr, Bau und Stadtentwicklung und das
Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie
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ENERGIEAUSWEIS für Nichtwohngebäude

gemäß den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV)

Erläuterungen 4

Energiebedarf – Seite 2
Der Energiebedarf wird in diesem Energieausweis durch den Jahres-Primärenergiebedarf und den Endenergie-
bedarf für die Anteile Heizung, Warmwasser, eingebaute Beleuchtung, Lüftung und Kühlung dargestellt. Diese
Angaben werden rechnerisch ermittelt. Die angegeben Werte sind auf der Grundlage der Bauunterlagen bzw.
gebäudebezogener Daten und unter Annahme von standardisierten Randbedingungen (z.B. standardisierte Klima-
daten,definiertesNutzerverhalten, standardisierteInnentemperaturundinnereWärmegewinneusw.)berechnet.So
lässt sich die energetische Qualität des Gebäudes unabhängig vom Nutzerverhalten undder Wetterlage beurteilen.
Insbesondere wegen standardisierter Randbedingungenerlaubendie angegebenenWerte keineRückschlüsse auf
den tatsächlichen Energieverbrauch.

Primärenergiebedarf – Seite 2
Der Primärenergiebedarf bildet die Gesamtenergieeffizienz eines Gebäudes ab. Er berücksichtigt neben der
Endenergie auch die so genannte "Vorkette" (Erkundung, Gewinnung, Verteilung, Umwandlung) der jeweils
eingesetzten Energieträger (z.B. Heizöl, Gas, Strom, erneuerbare Energien etc.). Kleine Werte signalisieren einen
geringen Bedarf und damit eine hohe Energieeffizienz und eine die Ressourcen und die Umwelt schonende
Energienutzung.
Die angegebenen Vergleichswerte geben für das Gebäude die Anforderungen der Energieeinsparverordnung an,
die zum Zeitpunkt der Erstellung des Energieausweises galt. Sie sind im Falle eines Neubaus oder der
Modernisierung des Gebäudes nach § 9 Abs. 1 EnEV einzuhalten. Bei Bestandsgebäuden dienen sie der
Orientierung hinsichtlich der energetischen Qualität des Gebäudes. Zusätzlich können die mit dem Energiebedarf
verbundenen CO2-Emissionen des Gebäudes freiwillig angegeben werden.

Endenergiebedarf – Seite 2
Der Endenergiebedarf gibt die nach technischen Regeln berechnete, jährlich benötigte Energiemenge für Heizung,
Warmwasser, eingebaute Beleuchtung, Lüftung und Kühlung an. Er wird unter Standardklima- und Standard-
nutzunsbedinungen errechnet und ist ein Maß für die Energieeffizienz eines Gebäudes und seiner Anlagen-
technik. Der Endenergiebedarf ist die Energiemenge,diedem Gebäudebei standardisierten Bedingungenunter Be-
rücksichtigung der Energieverluste zugeführt werden muss, damit die standardisierte Innentemperatur, der Warm-
wasserbedarf, die notwendige Lüftung und eingebaute Beleuchtung sichergestellt werden können. Kleine Werte
signalisieren einen geringen Bedarf und damit eine hohe Energieeffizienz.

Energetische Qualität der Gebäudehülle – Seite 2
Angegeben ist der spezifische, auf die wärmeübertragende Umfassungsfläche bezogene Transmissionswärme-
transferkoeffizient (Formelzeichen in der EnEV: HT'). Er ist ein Maß für die durchschnittliche energetische Qualität
aller wärmeübertragenden Umfassungsflächen (Außenwände, Decken, Fenster, etc.) eines Gebäudes. Kleine
Werte signalisieren einen guten baulichen Wärmeschutz.

Heizenergie- und Stromverbrauchskennwert (Energieverbrauchskennwerte) - Seite 3
Der Heizenergieverbrauchskennwert (einschließlich Warmwasser) wird für das Gebäude auf der Basis der Erfas-
sung des Verbrauchs ermittelt. Das Verfahren zur Ermittlung von Energievebrauchskennwerten ist durch die
Energieeinsparverordnungvorgegeben.DieWertesindspezifischeWerteproQuadratmeterNettogrundflächenach
Energieeinsparverordnung. Über Klimafaktoren wird der erfasste Energieverbrauch hinsichtlich der örtlichen
Wetterdaten auf ein standardisiertes Klima für Deutschland umgerechnet. Der ausgewiesene Stromverbrauchs-
kennwert wird für das Gebäude auf der Basis der Erfassung des Verbrauchs oder der entsprechenden Abrechnung
ermittelt. Die Energieverbrauchskennwerte geben Hinweise auf die energetische Qualität des Gebäudes. Kleine
Werte signalisieren einen geringen Verbrauch. Ein Rückschluss auf den künftig zu erwartenden Verbrauch ist
jedoch nicht möglich. Der tatsächliche Verbrauch einer Nutzungseinheit oder eines Gebäudes weicht insbesondere
wegen des Witterungseinflusses und sich ändernden Nutzerverhaltens oder sich ändernder Nutzungen vom
angegebenen Energieverbrauchskennwert ab.
Die Vergleichswerte ergeben sich durch die Beurteilung gleichartiger Gebäude. Dazu wurden die Daten von einer
großen Anzahl Gebäude untersucht und bewertet. Der Vergleichswert ist dabei der flächengewichtete Mittelwert
aus der statistischen Verteilung. Kleinere Verbrauchswerte als der Vergleichswert signalisieren eine
gute energetische Qualität im Vergleich zum Gebäudebestand dieses Gebäudetyps. Die Vergleichswerte werden
durch das Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung und das Bundesministerium für Wirtschaft
und Technologie bekannt gegeben.
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Modernisierungsempfehlungen zum Energieausweis

gemäß § 20 Energieeinsparverordnung

Gebäude

Adresse
Musteradresse Hauptnutzung /

Gebäudekategorie
Schwimmhallen

Empfehlungen zur kostengünstigen Modernisierung sind möglich sind nicht möglich

Empfohlene Modernisierungsmaßnahmen

Nr. Bau- oder Anlagenteile Maßnahmenbeschreibung

weitere Empfehlungen auf gesondertem Blatt

Hinweis: Modernisierungsempfehlungen für das Gebäude dienen lediglich der Information.
Sie sind kurz gefasste Hinweise und kein Ersatz für eine Energieberatung.

Wärmeerzeugung Ergänzungen bzw. Modifizierungen der Wärmeerzeugungsanlage über
eine Energiemonitor-Messung, Steigerung des Jahresnutzungsgrades
durch Maßnahmen im geringinvestiven Bereich möglich

Warmwasserbereitung zusätzliche solare Brauchwarmwasserbereitung, Wirtschaflichkeit ist aber s...
abhängig vom tatsächlichen Aufwand und der örtlichen Preise

Energiegewinnung zusätzliche solare Energiegewinnung durch Photovoltaikanlage, Wirtschafli...
abhängig vom tatsächlichen Aufwand und der örtlichen Preise

Beispielhafter Variantenvergleich (Angaben freiwillig)

Ist-Zustand Modernisierungsvariante 1 Modernisierungsvariante 2

Modernisierung

gemäß Nummern

Primärenergiebedarf

[kWh/(m²a)]

Einsparung gegenüber

Ist-Zustand [%]

Endenergiebedarf

[kWh/(m²a)]

Einsparung gegenüber

Ist-Zustand [%]

CO2-Emissionen

[kg/(m²a)]

Einsparung gegenüber

Ist-Zustand [%]

Aussteller

02.07.2009

Datum Unterschrift des Ausstellers
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ENERGIEAUSWEIS für Nichtwohngebäude

gemäß den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV)

Gültig bis: 01.07.2019 Aushang

Gebäude

SchwimmhallenHauptnutzung / Gebäudekategorie

Saunabereich, Gastronomie, WellnessbereichSonderzone(n)

MustersdresseAdresse

NaturTherme

 
Gebäudeteil

2000Baujahr Gebäude

2000Baujahr Wärmeerzeuger

Baujahr Klimaanlage

10513 m²Nettogrundfläche

Heizenergieverbrauchskennwert

0 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400>1.400

Dieses Gebäude:

364,7 kWh/(m²a)

Vergleichswert dieser Kategorie

für Heizung und WarmwasserWarmwasser enthalten

Stromverbrauchskennwert

0 50 100 150 200 250 300 350 400 >400

Dieses Gebäude:

256,5 kWh/(m²a)

Vergleichswert dieser Kategorie

für Strom

Der Wert enthält den Stromverbrauch für

Heizung Warmwasser Lüftung eingebaute Beleuchtung Kühlung Sonstiges: Gesamtstromverbr...

Aussteller

02.07.2009

Datum Unterschrift des Ausstellers
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